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Text 

Artikel 16 

(1) Die Vertragsparteien tragen dafür Sorge, daß ihre staatlichen Handelsmonopole so umgeformt 
werden, daß jede Diskriminierung in den Versorgungs- und Absatzbedingungen zwischen den 
Angehörigen der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten ausgeschlossen ist. 

(2) Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die die zuständigen Behörden der 
Vertragsparteien unmittelbar oder mittelbar die Einfuhr oder die Ausfuhr zwischen den Vertragsparteien 
rechtlich oder tatsächlich kontrollieren, lenken oder merklich beeinflussen. Er gilt auch für die von einem 
Staat auf andere Rechtsträger übertragenen Monopole. 


